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Eintritt des Versiche-
rungsfalles in: 

Wahrnehmung rechtli-
cher Interessen in: 

Für Rechtsschutz-Baustein: Wartefrist: 

Österreich Österreich 

Beratungs-Rechtsschutz bis € 100,00 

3 Monate 

Eigentums-Rechtsschutz 

Versicherungsvertrags-Rechtsschutz 

Steuergerichts-Rechtsschutz 

Daten-Rechtsschutz 

Mobbing-Rechtsschutz 

Anti-Stalking-Rechtsschutz 

Rechtsschutz für Grundstückseigen-
tum und Miete 

Rechtsschutz für privat vermietete 
Wohneinheiten 

6 Monate 

Höchstgerichts-Rechtsschutz  
im Gewerbe- und Standesrecht 

3 Monate 

EU-Staaten, Schweiz, 
Liechtenstein 

EU-Staaten, Schweiz, 
Liechtenstein 

Arbeitsgerichts-Rechtsschutz  
im Berufsbereich 

Sozialversicherungs-Rechtsschutz  
im Privat- und Berufsbereich 

Europa Österreich 

Arbeitsgerichts-Rechtsschutz  
im Betriebsbereich 

Sozialversicherungs-Rechtsschutz  
im Betriebsbereich 

Erb-Rechtsschutz 
6 Monate 

(Zeitlicher Ausschlussgrund 
Erbfälle 12 Monate) 

Familien-Rechtsschutz 

6 Monate  
(Zeitlicher Ausschlussgrund 
Vaterschaftsstreitigkeiten  

9 Monate) 

Europa Europa 

Schadenersatz-, Straf-Rechtsschutz 
(inkl. erweiterter Straf-Rechtsschutz) 

keine 

Allgemeiner Vertrags-Rechtsschutz 
3 Monate 

Reisevertrags-Rechtsschutz 

Fahrzeug-Rechtsschutz 

keine 

Fahrzeug-Vertrags-Rechtsschutz 

Lenker-Rechtsschutz 

Ermittlungs-Straf-Rechtsschutz  
im Privat- und Berufsbereich 

Gutachten-Rechtsschutz 

3 Monate 
Weltweit (außerhalb 

Europas) 
Österreich 

Allgemeiner Vertrags-Rechtsschutz 

Reisevertrags-Rechtsschutz 

Weltweit (außerhalb 
Österreichs) 

Weltweit (außerhalb 
Österreichs) 

Beratungs-Rechtsschutz bis € 300,00 

 

Unter „Europa“ ist zu verstehen: Europa im geografischen Sinn inkl. Kanarische Inseln, Azoren und Madeira sowie außereuropäische Mittelmeer-
Anrainerstaaten. 
Wartefrist: Der Versicherungsfall darf sich weder vor dem Versicherungsbeginn ereignet haben noch innerhalb der angeführten Wartefrist nach dem 
Versicherungsbeginn. 
Wenn ein versichertes Risiko im Rahmen eines Rechtsschutz-Bausteins bereits bei einem Vorversicherer versichert war und es zwischen Beendigung 
des Vorvertrages und Inkrafttreten des neuen Vertrages bei Wüstenrot keinen versicherungsfreien Zeitraum gegeben hat, entfällt für diesen Rechts-
schutz-Baustein die bedingungsgemäß vorgesehene Wartefrist. Der Nachweis obliegt dem Versicherungsnehmer. 
Die zeitlichen Ausschlussgründe gemäß Artikel 25.3.4 und 26.3 werden analog Wartefristen behandelt. 
 

Diese Übersicht soll den örtlichen Geltungsbereich sowie die Wartefristen für die in der Rechtsschutzversicherung möglichen Rechtsschutz-Bausteine veranschaulichen.  
Vertragsgrundlage sind Ihr Antrag, die Versicherungsurkunde und die vereinbarten Versicherungsbedingungen samt dem gewählten Tarif. 


